
 
 
Ärztekammer Hamburg 
Weidestraße 122 B (Alstercity)      
22083 Hamburg 
Tel.: 20 22 99 - 264 / - 265 

 
           KRANKENHAUS 
 

Erhebungsbogen zum Antrag 
auf Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis für  

 
 

Palliativmedizin 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
A. UMFANG DER BEFUGNIS 
 

 Beantragt wird die Befugnis zur Weiterbildung im zeitlichen Umfang von 

12 Monaten  6 Monaten (bitte ankreuzen) 

 
 
B. ANGABEN ZUR PERSON: 
 
 Name: _________________ Vorname:___________ geb. am: ____________ 
 

Anschrift der Klinik / Klinikabteilung: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________Tel.:_____________ 

 
 Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für:  

 __________________________________________ seit: _______________ 
  
 Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin    seit: _______________ 

  

 ggf. weitere Anerkennungen gemäß Weiterbildungsordnung 

 __________________________________________ seit: _______________ 
 __________________________________________ seit: _______________ 
 __________________________________________ seit: _______________ 
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BERUFLICHE STELLUNG: 

 

  Voll-  Teilzeittätigkeit als: ____________________________________  

seit ________________ 

 Dienststellung in der Abteilung: ____________________________________ 

 
Bitte Einzelheiten zum beruflichen Werdegang als gesonderte ANLAGE beifügen ! 

 Weisungsbefugt gegenüber nachgeordneten Ärzten?   

� Nein  / � Ja       
 
 Vertragsärztliche Ermächtigung? 

� Nein / � Ja, welche

 ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Sind / waren Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt für eine Qualifikation zur 
Weiterbildung befugt? 

 � Ja / � Nein 
 
 Falls Ja, bitte angeben: 
 Weiterbildungsstätte ____________________________________________ 
 Zeitraum von   ___________________bis_____________________ 
 zeitlicher Umfang  ___________________Monate 
 
 
C. ANGABEN ZUR EIGENEN KRANKENHAUSABTEILUNG / WEITERBILDUNGSSTÄTTE: 
 

1.1  Gibt es in Ihrer Abteilung eine Palliativstation mit eigenen Betten? 

  Ja  Anzahl der Betten:  __________ 

  Nein 
 
1.2 Wie ist die Palliativmedizin sonst organisiert (z.B. palliativmedizinische 

Konsile etc.):  

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________  

1.3 Einbindung der Abteilung in die Krankenhausstruktur 
  (selbständig / zugeordneter Funktionsbereich etc.) 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

2.1 Bettenführende Station/-en 
_____________________________________ Bettenzahl __________ 
_____________________________________ Bettenzahl __________ 
_____________________________________ Bettenzahl __________ 
_____________________________________ Bettenzahl __________ 
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2.2 Spezialabteilungen (z.B. Notaufnahme, Poliklinik, Ambulanz, 
 Funktionsabteilung) 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3. Besondere apparative und räumliche Ausstattung der Abteilung  
 
 Bitte Angaben hierzu als ANLAGE 1 beifügen ! 

 
4. Fachliche Schwerpunkte der Abteilung 
 
 Bitte Angaben hierzu als ANLAGE 2 beifügen ! 

 
5. Zugang zu Fachinformationen 

Bibliothek mit gängiger Fachliteratur  � Ja  � Nein  
 

  Nutzung von Datennetzen    � Ja  � Nein 
 

  Regelmäßige Klinikfortbildung   � Ja  � Nein  
 
 
D. ANGABEN ZUR STRUKTURIERUNG DER WEITERBILDUNG IN IHRER ABTEILUNG: 
 

1. Bitte strukturierten Weiterbildungsplan als gesonderte ANLAGE 
beifügen ! 

 
 
2. Wie wird die Weiterbildung – unter Berücksichtigung des § 8 Abs. 2 – 
 dokumentiert ? 
  � in Form des Logbuches 

   � in Form eines eigenen Dokumentationssystems  
 
 
E. ANGABEN ZUR PERSONELLEN BESETZUNG: 
 
 Gesamtzahl der Ärzte ______davon beteiligt an der WB-Vermittlung ____ 
 Oberärzte   ______davon mit Facharztanerkennung  ____ 
 Assistenzärzte  ______davon mit Facharztanerkennung  ____ 
  
  

Konsiliarärzte für die Abteilung 
� Nein /� Ja, mit der Fachrichtung 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 

Multiprofessionelles Team 
� Nein /� Ja, und zwar 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
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F. ALLGEMEINE STATISTISCHE ANGABEN DER ABTEILUNG: 
 
 1. Fallzahl pro Jahr       _________ 
  davon palliativmedizinisch zu versorgende Patienten _________ 

 
2. Durchschnittliche Verweildauer der palliativmedizinisch zu 

versorgenden Patienten (in Tagen)    _________ 
 
 

Bitte Ausdruck des aktuellen Qualitätsberichtes der Abteilung als gesonderte 
ANLAGE beifügen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamburg, den ________________       ________________________________ 
              Unterschrift/Stempel  
           des/derAntragstellers/-stellerin 
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ANLAGE 1 
 
Name und Stempel der/des 
Antragstellerin/-stellers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besondere apparative Ausstattung der Abteilung 
 
Methoden / Untersuchungsverfahren Gerätetyp 
  

  

  

  

 

Beschreibung der besonderen räumlichen Ausstattung der 
Abteilung 

 

Beschreibung der Räume (einschl. Ausstattung)  Anzahl 
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ANLAGE 2 
 
Name und Stempel der/des 
Antragstellerin/-stellers: 
 
 
 
 
 
 
 

Detaillierte Angaben zu den fachlichen Schwerpunkten 
der Abteilung 

 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
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ANHANG  
 

AUSZUG AUS DER WEITERBILDUNGSORDNUNG DER HAMBURGER ÄRZTE UND ÄRZTINNEN VOM 

21.02.2005 IN DER FASSUNG DER ÄNDERUNGSSATZUNG VOM 22.08.2005 
 

§ 5 
Befugnis 

 
(1) Die Weiterbildung zum Facharzt und in Schwerpunkten wird unter verantwortlicher 
Leitung der von der Ärztekammer befugten Ärzte in einer zugelassenen Weiterbildungsstätte 
durchgeführt. Das Erfordernis einer Befugnis gilt auch für eine Zusatz-Weiterbildung, soweit 
nichts anderes in Abschnitt C geregelt ist. 
 
(2) Die Befugnis zur Weiterbildung kann nur erteilt werden, wenn der Arzt die Bezeichnung 
führt, fachlich und persönlich geeignet ist und eine mehrjährige Tätigkeit nach Abschluss der 
entsprechenden Weiterbildung nachweisen kann. Die Befugnis kann befristet und mit dem 
Vorbehalt des Widerrufs versehen werden. Weitere Nebenbestimmungen sind zulässig. 
Die Befugnis kann nur für eine Facharztweiterbildung und/oder einen zugehörigen 
Schwerpunkt und/oder grundsätzlich für eine Zusatz-Weiterbildung erteilt werden. 
 
(3) Der befugte Arzt ist verpflichtet, die Weiterbildung persönlich zu leiten sowie zeitlich und 
inhaltlich entsprechend dieser Weiterbildungsordnung zu gestalten und die Richtigkeit der 
Dokumentation der Weiterbildung eines in Weiterbildung befindlichen Arztes gemäß § 8 zu 
bestätigen. 
Dies gilt auch, wenn die Befugnis mehreren Ärzten an einer oder mehreren 
Weiterbildungsstätten gemeinsam erteilt wird.  
 
(4) Für den Umfang der Befugnis ist maßgebend, inwieweit die an Inhalt, Ablauf und 
Zielsetzung der Weiterbildung gestellten Anforderungen durch den befugten Arzt unter 
Berücksichtigung des Versorgungsauftrages, der Leistungsstatistik sowie der personellen 
und materiellen Ausstattung der Weiterbildungsstätte erfüllt werden können. Auf Verlangen 
sind der Ärztekammer Auskünfte zu erteilen. Der befugte Arzt hat Veränderungen in Struktur 
und Größe der Weiterbildungsstätte unverzüglich der Ärztekammer anzuzeigen. Der Umfang 
der Befugnis ist an Veränderungen anzupassen. 
 
(5) Die Befugnis wird auf Antrag von der Ärztekammer erteilt. Dem Antrag ist ein 
gegliedertes Programm für die Weiterbildung zum Facharzt, in Schwerpunkten oder Zusatz-
Weiterbildungen, für die die Befugnis beantragt wird, beizufügen. Der zur Weiterbildung 
befugte Arzt muss dieses gegliederte Programm den unter seiner Verantwortung 
Weiterzubildenden aushändigen. Die Ärztekammer führt ein Verzeichnis der befugten Ärzte 
und der Weiterbildungsstätten mit Angaben über den Umfang der Befugnis. 
 

§ 6 
Zulassung als Weiterbildungsstätte 

 
(1) Eine zugelassene Weiterbildungsstätte ist eine Universitäts- oder Hochschulklinik sowie 
eine hierzu von der zuständigen Stelle zugelassene Einrichtung der ärztlichen Versorgung. 
Zu den Einrichtungen der ärztlichen Versorgung zählt auch die Praxis eines 
niedergelassenen Arztes. 
 
(2) Eine Weiterbildungsstätte muss insbesondere folgende Voraussetzungen erfüllen: 
- die für die Weiterbildung typischen Krankheiten müssen nach Zahl und Art der Patienten 

regelmäßig und häufig genug vorkommen, 
- Personal und Ausstattung der Einrichtung müssen den Erfordernissen der medizinischen 

Entwicklung Rechnung tragen,  
- Krankenhausabteilungen müssen eine regelmäßige Konsiliartätigkeit aufweisen.  
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§ 7 
Widerruf der Befugnis und der Zulassung als Weiterbildungsstätte 

 
(1) Die Befugnis zur Weiterbildung ist ganz oder teilweise zu widerrufen, wenn ihre 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, insbesondere wenn  
- ein Verhalten vorliegt, das die fachliche oder persönliche Eignung des Arztes als 

Weiterbilder ausschließt, 
- Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die in der Weiterbildungsordnung an 

den Inhalt der Weiterbildung gestellten Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt 
werden können. 

 
(2) Mit der Beendigung der Tätigkeit eines befugten Arztes an der Weiterbildungsstätte, der 
Auflösung der Weiterbildungsstätte oder des Widerrufs der Zulassung als 
Weiterbildungsstätte erlischt die Befugnis zur Weiterbildung. 
 
(3) Die Zulassung als Weiterbildungsstätte kann ganz oder teilweise widerrufen werden, 
wenn die Voraussetzungen gemäß § 6 Abs. 2 nicht mehr gegeben sind.  
 

§ 8 
Dokumentation der Weiterbildung 

 
(1) Der in Weiterbildung befindliche Arzt hat die Ableistung der vorgeschriebenen 
Weiterbildungsinhalte zu dokumentieren. 
 
 (2) Der zur Weiterbildung befugte Arzt führt mit seinem in Weiterbildung befindlichen 
Kollegen nach Abschluss eines Weiterbildungsabschnitts, mindestens jedoch einmal jährlich, 
ein Gespräch, in welchem der Stand der Weiterbildung von beiden beurteilt wird. 
Bestehende Defizite werden aufgezeigt. Der Inhalt dieser Gespräche ist zu dokumentieren 
und dem Antrag zur Zulassung zur Prüfung beizufügen. 
 

§ 9 
Erteilung von Zeugnissen 

 
(1) Der befugte Arzt hat dem in Weiterbildung befindlichen Arzt über die unter seiner 
Verantwortung abgeleistete Weiterbildungszeit ein Zeugnis auszustellen, das im Einzelnen 
die erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten darlegt und zur Frage der 
fachlichen Eignung ausführlich Stellung nimmt. Das Zeugnis muss auch Angaben über den 
zeitlichen Umfang der Teilzeitbeschäftigungen und Unterbrechungen in der Weiterbildung 
enthalten. Diese Pflichten gelten nach Beendigung der Befugnis fort.  
 
(2) Auf Antrag des in der Weiterbildung befindlichen Arztes oder auf Anforderung durch die 
Ärztekammer ist grundsätzlich innerhalb von drei Monaten und bei Ausscheiden 
unverzüglich ein Zeugnis auszustellen, das den Anforderungen des Absatzes 1 entspricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


